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Artikel XXIX
Jeder Mitgtiedstaat, der während dreier aufeinanderfolgen

der Jahre seine Beiträge nicht entrichtet hat, wird von Amts 
wegen als ausgeschieden betrachtet und von der Liste der 
Mitgliedstaaten gestrichen.

Jedoch wird die Lage einzelner Mitgliedstaaten, die gegebe
nenfalls in finanzielle Schwierigkeiten geraten und vorüber
gehend ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können, von 
der Konferenz geprüft; sie kann ihnen in bestimmten Fällen 
Stundung oder Erlaß gewähren.

Der Fehlbetrag, der sich aus der Streichung eines Mitglied
staates ergibt, wird durch Rüdegriff auf die gemäß Arti
kel XXIV gebildeten Reservemittel ausgeglichen.

Die freiwillig oder von Amts wegen ausscheidenden Mit
gliedstaaten verlieren das Miteigentumsrecht an dem Gesamt
vermögen der Organisation.

Artikel XXX
Ein freiwillig ausgeschiedener Mitgliedstaat kann auf ein

fachen Antrag wiederaufgenommen werden. Er gilt in diesem 
Fall als neuer Mitgliedstaat, braucht jedoch eine Aufnahme
gebühr nur zu entrichten, wenn sein Ausscheiden länger als 
fünf Jahre zurückliegt.

Ein von Amts wegen ausgeschiedener Mitgliedstaat kann 
auf einfachen Antrag vorbehaltlich der Begleichung der im 
Zeitpunkt seiner Streichung nicht gezahlten Beiträge wieder
aufgenommen werden. Diese rückwirkenden Beiträge werden 
auf der Grundlage der Beiträge der seiner Wiederaufnahme 
vorausgegangenen Jahre berechnet. Er gilt sodann als neuer 
Mitgliedstaat, jedoch werden bei der Berechnung der Auf
nahmegebühr seine früheren Beiträge in einem von der Kon
ferenz festzusetzenden Verhältnis berücksichtigt.

Artikel XXXI
Wird die Organisation aufgelöst, so wird das Vermögen vor

behaltlich jeder etwaigen Vereinbarung zwischen den Mit
gliedstaaten, die im Zeitpunkt der Auflösung ihrer Beitrags
pflicht genügt haben, und vorbehaltlich der vertraglichen 
oder wohlerworbenen Rechte des diensttuenden oder pensio
nierten Personals unter die Staaten im Verhältnis zum Ge
samtbetrag ihrer früheren Beiträge aufgeteilt.

T e i l  IV 
Allgemeine Bestimmungen

Artikel XXXII
Diese Konvention liegt bis zum .31. Dezember 1955 im Mini

sterium für Auswärtige Angelegenheiten der Französischen 
Republik zur Unterzeichnung auf.

Sie bedarf der Ratifizierung.
Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der 

Französischen Republik hinterlegt; diese notifiziert jedem Un
terzeichnerstaat den Zeitpunkt der Hinterlegung.

Artikel XXXIII
Die Staaten, die die Konvention nicht unterzeichnet haben, 

können ihr nach Ablauf der im Artikel XXXII vorgesehenen 
Frist beitreten.

Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Fran
zösischen Republik hinterlegt; diese notifiziert allen Unter
zeichnerregierungen und beigetretenen Regierungen den Zeit
punkt der Hinterlegung.

Artikel XXXIV
Diese Konvention tritt dreißig Tage nach Hinterlegung der 

sechzehnten Ratifications- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Sie tritt für jeden Stait, dessen Ratifizierung oder Beitritt 

nach diesem Zeitpunkt erfolgt, dreißig Tage nach Hinterle
gung seiner Ratifikation?- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Die Regierung der Französischen Republik notifiziert jeder 
Vertragspartei den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kon
vention.

Artikel XXXV
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung 

oder zu jedem anderen Zeitpunkt durch Notifizierung an die 
Regierung der Französischen Republik erklären, daß diese 
Konvention für die Gesamtheit oder einen Teil der von ihm 
völkerrechtlich vertretenen Hoheitsgebiete gilt.

Diese Konvention gilt für jedes in der Notifizierung ge
nannte Hoheitsgebiet vom dreißigsten Tage an, nachdem die 
Notifizierung bei der Regierung der Französischen Republik 
eingegangen ist.

Die Regierung der Französischen Republik übermittelt diese 
Notifizierung den anderen Regierungen.

Artikel XXXVI
Diese Konvention wird für eine Zeitspanne von zwölf Jah

ren, vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an gerechnet, abge
schlossen.

Danach bleibt sie für Zeitspannen von jeweils weiteren 
sechs Jahren zwischen den Vertragsstaaten in Kraft, die sie 
nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf ihrer Geltungs
dauer gekündigt haben.

Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Notifizierung an 
die Regierung der Französischen Republik, die den Vertrags
staaten davon Mitteilung macht.

Artikel XXXVII
Die Organisation kann durch Beschluß der Konferenz auf

gelöst werden, sofern die Delegierten zum Zeitpunkt der Ab
stimmung mit diesbezüglichen Vollmachten ausgestattet sind.

Artikel XXXVIII
Sinkt die Zahl der Vertragsstaaten dieser Konvention unter 

sechzehn, so kann die Konferenz die Mitgliedstaaten darüber 
befragen, ob die Konvention als hinfällig zu betrachten ist.

Artikel XXXIX
Die Konferenz kann den Vertragsstaaten Änderungen dieser 

Konvention Vorschlägen.
Jeder Vertragsstaat, der eine Änderung annimmt, notifiziert 

dies schriftlich der Regierung der Französischen Republik, die 
den anderen Vertragsstaaten den Eingang der Notifizierung 
der Annahme mitteilt.

Eine Änderung tritt drei Monate nach Eingang der An
nahme-Notifizierungen sämtlicher Vertragsstaaten bei der Re
gierung der Französischen Republik in Kraft. Ist eine Ände
rung in dieser Weise von allen Vertragsstaaten angenommen 
worden, so teilt die Regierung der Französischen Republik 
dies allen anderen Vertragsstaaten sowie den Unterzeichner
regierungen unter Bekanntgabe des Zeitpunktes ihres In
krafttretens mit.

Nach Inkrafttreten einer Änderung kann eine Regierung 
diese Konvention weder ratifizieren noch ihr beitreten, ohne 
auch diese Änderung anzunehmen.

Artikel XL
Diese Konvention ist in französischer Sprache in einer ein

zigen Urschrift abgefaßt, die im Archiv der Regierung der 
Französischen Republik hinterlegt wird; diese übermittelt 
allen Unterzeichnerregierungen und beigetretenen Regierun
gen beglaubigte Abschriften.

Paris, den 12. Oktober 1955.


